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Merkblatt – Kostenbeiträge an Feldspesen 2011 
 
 
1. Zweckbestimmung 

 
Der zur Verfügung stehende Kredit ist für die teilweise Deckung der Feldspesen und Spesen bei 
aktiver Tagungsteilnahme bestimmt, welche immatrikulierten Studierenden im Rahmen ihrer Diplom- 
Master- resp. Doktorarbeit entstehen. 
 

2. Richtlinien für die Auszahlung der Beiträge 
  

1. Für Diplom- oder Masterarbeiten werden max. CHF 600, für Dissertationen max. CHF 3600 
erstattet. 

 
2. Die Beitragsberechtigung erstreckt sich bei Diplom- oder Masterarbeiten über max. 2 Jahre, 

bei Dissertationen über max. 4 Jahre.  
 

3. In Drittmitteln entstandene Feldspesen sind primär über das Drittmittelprojekt abzurechnen oder 
abteilungsintern zu regeln. 

 
3. Organisatorisches 
 

1. Rechnungsstellung 
 

Die Rechnungen sind so rasch als möglich, aber spätestens bis Ende Oktober abzugeben und dem 
Leiter/der Leiterin der Diplom- oder Masterarbeit bzw. Dissertation einzureichen. Sie werden vom 
Leiter/ von der Leiterin der Arbeit geprüft, visiert und bis 11. November dem Sekretariat Physische 
Geographie zugestellt. Im November und Dezember anfallende Spesen sind möglichst noch im 
laufenden Jahr spätestens bis 5. Januar des nächsten Jahres zu beantragen. Zu spät 
eingereichte Anträge werden nicht mehr berücksichtigt! 
 
2. Auszahlung 

 
 Die Auszahlung der Beiträge erfolgt auf Bank - oder Postcheckkontos der/des Berechtigten. 
 
4. Vergütbare Spesen – nur mit Originalquittung 
 

 Bahnbillet 2. Klasse (Halbtaxtarif), Billet beilegen 
 GA Kopie beilegen, Liste mit Billet-Preis/gefahrene Strecke, 2. Klasse (Halbtaxtarif) 
 Kilometerentschädigung für Privat-PKW, Mietfahrzeug oder Leihwagen: 18 Rp. pro 

Kilometer, falls die Notwendigkeit belegt wird (Unterschrift des Leiters/ der Leiterin der 
Arbeit) 

 Autobahngebühren, Tunnelgebühren, Autoverlad 
 Flugreisen: Long-Distance-Flüge. Europaflüge falls sie billiger sind als ein Bahnbillet 

2. Klasse 
 Übernachtung: max. CHF 50 pro Übernachtung, nur für die beantragende Person 
 Kongressgebühren, im Falle einer aktiven Teilnahme (Vortrag, Abstract beilegen) 
 

Verpflegung wird nicht vergütet.  
Dienstleistungen (z.B. Hilfe bei Feldarbeit, Dolmetscher): keine Entlöhnung 

 

Die Abrechnungen müssen in Papierform eingereicht werden. 
 
Nicht immatrikulierte Studierende haben kein Anrecht auf Feldspesenvergütung. Abrechnungen in denen Angaben über 
Immatrikulation und frühere Bezüge aus dem Feldspesenkredit fehlen, werden nicht entgegengenommen. 
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